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HGB-FA – öffentliche SITZUNGSUNTERLAGE 
Sitzung: 44. HGB-FA / 11.09.2019 / 10:30 – 11:30 Uhr 
TOP: 02 – E-DRÄS 10 – Änderungen an DRS 25 Währungsumrechnung im Konzernabschluss sowie Änderungen an verschie-

denen DRS infolge geänderter WpHG-Nummerierungen 
Thema: Auswertung der Stellungnahmen zu E-DRÄS 10 und Diskussion der Änderungen 
Unterlage: 44_02a_HGB-FA_E-DRÄS10_SN 
  

1 Vorbemerkung 

In dieser Unterlage werden die Inhalte der Stellungnahmen wiedergegeben, die das DRSC im Zuge der Konsultation zu E-DRÄS 10 erhalten hat. 

Die zum E-DRÄS 10 eingegangenen Stellungnahmen werden darüber hinaus vom Mitarbeiterstab gewürdigt.  

Die unten im Abschnitt 3 wiedergegebenen Textpassagen aus den DRS und aus IAS 29 sind grau hinterlegt. Die Änderungen gemäß E-DRÄS 10 

sind einfach unterstrichen bzw. einfach durchgestrichen. Die neuen Änderungsvorschläge des DRSC-Mitarbeiterstabs sind doppelt unterstrichen 

bzw. doppelt durchgestrichen. 
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2 Eingegangene Stellungnahmen 

Folgende Stellungnahmen wurden an das DRSC übermittelt: 

Nr. Name Branche 

1 Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.  Verband 

2 Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V.  Verband 

3 Auswertung der Stellungnahmen 

Frage 1: Anmerkungen zum Entwurf 
Haben Sie Anmerkungen und Anregungen zu einzelnen Textziffern des Entwurfs? 
 
Nr. Antwort Anmerkung/Empfehlung Anmerkungen/Empfehlungen 

des DRSC-Mitarbeiterstabs 
1 ja siehe Frage 2 siehe Frage 2 

2 ja siehe Frage 2 siehe Frage 2 

 
Frage 2: DRS 25 Währungsumrechnung im Konzernabschluss: Umfang der Änderungen 
Die Änderungen an DRS 25 betreffen die Regelungen in den Textziffern 104 und B40 zur Inflationsbereinigung durch Indexierung sowie die An-
gabe im Konzernanhang gemäß Textziffer 106 Buchstabe c. 
Stimmen Sie den vorgeschlagenen Änderungen zu? 

Sehen Sie weiteren Änderungsbedarf an DRS 25? 
 
Nr. Antwort Anmerkung/Empfehlung Anmerkungen/Empfehlungen 

des DRSC-Mitarbeiterstabs 

1 Grundsätzli-
che Zustim-
mung 

In Tz. 104 sollte präzisiert werden, dass nur solche 
nichtmonetären Posten (hier: Vermögensgegen-
stände) angesprochen sind, die zu fortgeführten An-
schaffungs- oder Herstellungskosten bewertet sind.  

Gemäß Tz. 99 bezieht sich die Inflationsanpassung durch Indexie-
rung auf einen Jahresabschluss, der in der (hochinflationären) Lan-
deswährung aufgestellt und auf dem Anschaffungskosten-/Nomi-
nalwertprinzip beruht. Insofern erscheint die in der Stellungnahme 
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Nr. Antwort Anmerkung/Empfehlung Anmerkungen/Empfehlungen 
des DRSC-Mitarbeiterstabs 

 
 

empfohlene erneute Präzisierung in Tz. 104 u.E. nicht erforderlich. 
Für ein besseres Verständnis könnte Tz. 104 Satz 1 dennoch z.B. 
wie folgt ergänzt werden: 
Bei einer Indexrechnung werden die nichtmonetären Posten, die zu 
fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt wer-
den, und die damit korrespondierenden Erträge und Aufwendungen 
mit einem Index, der die allgemeine Preisentwicklung im Hochinflati-
onsland zwischen dem Zeitpunkt der erstmaligen Inflationsbereini-
gung (Basisjahr) Erfassung dieser Posten und der jeweiligen Erträge 
und Aufwendungen und dem Abschlussstichtag widerspiegelt, an die 
Preisverhältnisse zum Abschlussstichtag angepasst. 

  Der zeitliche Bezug der in Tz. 104 Satz 1, 2 und 3 
genannten Erträge und Aufwendungen sollte klarge-
stellt werden: Sind nur die Erträge bzw. Aufwendun-
gen der Berichtsperiode der erstmaligen Indexierung 
zu indexieren oder sind damit auch Erträge und Auf-
wendungen gemeint, die mit solchen Posten korres-
pondieren, die unter Berücksichtigung der Indexent-
wicklung seit der Ersterfassung des betreffenden 
Postens zu ermitteln sind? 

Die in Tz. 104 Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge betreffen 
solche Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit den 
entsprechenden bilanzierten nichtmonetären Posten anfallen, wie 
etwa die kumulierten Abschreibungen, die – wie die zugehörigen 
nichtmonetären Posten – zwischen dem Zeitpunkt deren erstmaligen 
Erfassung (d.h. in der Regel zum Zeitpunkt deren Anschaffung) und 
dem Abschlussstichtag indexiert werden. Dies wird in Tz. 104 Satz 1 
durch die Worte „und die damit korrespondierenden […]“ zum Aus-
druck gebracht. 
Die Indexierung der übrigen Aufwendungen und Erträge der Berichts-
periode (etwa Personalaufwand, Miete u.a.) erfolgt gemäß Tz. 104 
Satz 2 zwischen ihrem Entstehen bis zum Abschlussstichtag. 
In Tz. 104 Satz 3 handelt es sich um Erträge und Aufwendungen im 
Zusammenhang mit monetären Posten (z.B. Zinserträge). 
Zur besseren Unterscheidung zwischen den in Satz 1 und Satz 2 ge-
nannten Aufwendungen und Erträge könnte Tz. 104 ggf. wie folgt er-
gänzt werden: 
DRS 25.104 
Bei einer Indexrechnung werden die nichtmonetären Posten, die zu 
fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt wer-
den, und die damit korrespondierenden Erträge und Aufwendungen 
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Nr. Antwort Anmerkung/Empfehlung Anmerkungen/Empfehlungen 
des DRSC-Mitarbeiterstabs 
mit einem Index an die Preisverhältnisse zum Abschlussstichtag an-
gepasst. Dieser Index spiegelt, der die allgemeine Preisentwicklung 
im Hochinflationsland zwischen dem Zeitpunkt der erstmaligen Inflati-
onsbereinigung (Basisjahr) Erfassung dieser Posten und der jeweili-
gen korrespondierenden Erträge und Aufwendungen und dem Ab-
schlussstichtag widerwiderspiegelt, an die Preisverhältnisse zum Ab-
schlussstichtag angepasst. Die übrigen in der Berichtsperiode anfal-
lenden Erträge und Aufwendungen sind für die Zeit zwischen ihrem 
Entstehen bis zum Abschlussstichtag zu indexieren. Monetäre Posten 
und die damit korrespondierenden Erträge und Aufwendungen, denen 
eine vertragliche Preisindexierung zugrunde liegt, werden vertragsge-
mäß angeglichen. Danach sind alle Posten mit dem Devisenkassamit-
telkurs am Konzernabschlussstichtag in Euro umzurechnen. 
Alternativ kann nach Tz. 104 Satz 1 ein neuer Satz eingefügt werden, 
in dem der in Satz 1 genannter Grundsatz analog zu IAS 29.15 erläu-
tert wird: 
Die fortgeführten indizierten Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
jedes nichtmonetären Postens werden bestimmt, indem man die his-
torischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die kumulierten 
Abschreibungen an die Veränderung des allgemeinen Preisindexes 
zwischen dem Anschaffungsdatum und Abschlussstichtag anpasst. 

  Zur Erleichterung des Verständnisses der Tz. 104 
sollte ein Zahlenbeispiel in die Begründung des 
DRS 25 aufgenommen werden. 

Siehe Sitzungsunterlage 44_02b 

  Zu Tz. B40 wird angeregt, über die in Artikel 4 Nr. 3 
des E-DRÄS 10 vorgesehene erweiternde Bezug-
nahme hinsichtlich der Anwendbarkeit der Regeln 
des IAS 29 hinaus die Kategorisierung der Bilanz-
posten bezüglich der vorzunehmenden Indexierung, 
wie sie in IAS 29, Tz. 12 bis 14, vorgegeben ist, auch 

IAS 29.12-14:  
12. Monetary items are not restated because they are already ex-

pressed in terms of the monetary unit current at the end of the 
reporting period. Monetary items are money held and items to be 
received or paid in money. 

13. Assets and liabilities linked by agreement to changes in prices, 
such as index linked bonds and loans, are adjusted in accordance 
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Nr. Antwort Anmerkung/Empfehlung Anmerkungen/Empfehlungen 
des DRSC-Mitarbeiterstabs 

handelsbilanziell für entsprechend anwendbar zu er-
klären. 

with the agreement in order to ascertain the amount outstanding 
at the end of the reporting period. These items are carried at this 
adjusted amount in the restated statement of financial position. 

14. All other assets and liabilities are non-monetary. Some non-mon-
etary items are carried at amounts current at the end of the report-
ing period, such as net realisable value and fair value, so they are 
not restated. All other non-monetary assets and liabilities are re-
stated. 

Der Inhalt von IAS 29.12-14 entspricht im Wesentlichen den Regelun-
gen in DRS 25: 
- Monetäre und nichtmonetäre Posten sind in DRS 25.7 definiert.  
- IAS 29.13 entspricht inhaltlich der Regelung in DRS 25.104 

Satz 3. 
- IAS 29.14 Satz 2 und 3 entsprechen inhaltlich der Regelung in 

DRS 25.99. Ferner wird die Anwendung von IAS 29.14 durch 
DRS 29.B40 zugelassen. 

Die Nichtindexierung von monetären Posten ist in DRS 25 zwar gere-
gelt, jedoch nicht begründet. Zur besseren Verständlichkeit kann dies 
in der Begründung – analog zu IAS 29.12 – z.B. wie folgt erläutert 
werden:   
DRS 25.B40 
Monetäre Posten werden nicht indexiert, da sie bereits in der am Ab-
schlussstichtag geltenden Geldeinheit ausgedrückt sind. In Bezug auf 
die Währungsumrechnung von nichtmonetären Posten erscheint es 
sachgerecht, die Inflationsbereinigung/Indexierung, vorbehaltlich ab-
weichender gesetzlicher Bestimmungen im Hochinflationsland, nach 
den Regeln des IAS 29 Rechnungslegung in Hochinflationsländern 
vorzunehmen. Zudem können die Regeln des IAS 29 zur Erfassung 
des Gewinns oder Verlusts aus der Nettoposition der monetären Pos-
ten angewendet werden.  

  Schließlich wird bedauert, dass die Behandlung ei-
ner vorhandenen aktiven Eigenkapitaldifferenz 

In seiner 43. Sitzung am 26. Juni 2019 hat der HGB-FA das Thema 
„Behandlung der im Konzernabschuss eines Mutterunternehmens 
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Nr. Antwort Anmerkung/Empfehlung Anmerkungen/Empfehlungen 
des DRSC-Mitarbeiterstabs 

(=negative Eigenkapitaldifferenz) aus der Währungs-
umrechnung anlässlich einer Inflationsbereinigung 
durch Indexierung zumindest derzeit (also im Rah-
men des E-DRÄS 10) noch nicht aufgegriffen und ei-
ner Lösung zugeführt werden soll. Im Einzelfall 
könne der Umgang mit einer solchen Eigenkapitaldif-
ferenz erhebliche Auswirkungen auf die Darstellung 
der wirtschaftlichen Lage des Konzerns haben. 

bilanzierten negativen Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrech-
nung bei Vorhandensein eines Inflationsgewinns beim Tochterunter-
nehmen“ diskutiert und beschlossen, dieses Thema bis auf weiteres 
zurückzustellen und im E-DRÄS 10 nicht zu behandeln. 

2 Keine Antwort Der dynamische Verweis auf die IFRS (hier: IAS 29) 
in einem Standardtext zur Auslegung des HGB wird 
für kritisiert. Sollte eine bestimmte IFRS-Regelung im 
Einzelfall als Auslegung des HGB in Frage kommen, 
so wäre diese IFRS-Regelung explizit zu überneh-
men und in DRS 25 auszuformulieren. Andernfalls 
bestünde hinsichtlich der Änderung der IFRS keine 
Rechtssicherheit für den Ersteller eines HGB-Kon-
zernabschlusses, da sich IAS 29 in nicht HGB-kon-
former Weise verändern kann. 
Folglich wird angeregt, die Ergänzung zu DRS 
25.B40 „Zudem können die Regeln des IAS 29 zur 
Erfassung des Gewinns oder Verlusts aus der Netto-
position der monetären Posten angewendet werden.“ 
zu streichen. 

Neben DRS 25 findet sich ein Verweis auf die IFRS-Vorschriften in 
DRS 16 Halbjahresberichterstattung in Bezug auf das Verständnis 
des Begriffs „nahe stehende Unternehmen und Personen“. Es sei je-
doch angemerkt, dass DRS 16 sowohl für HGB- als auch für IFRS-
Bilanzierer gilt. 
DRS 16.54 
Die Definition der nahe stehenden Unternehmen und Personen ergibt 
sich für Anwender, die einen Halbjahresabschluss nach den in § 315e 
Abs. 1 HGB bezeichneten internationalen Rechnungslegungsstan-
dards und Vorschriften erstellen, aus den dort einschlägigen Vor-
schriften. Für HGB-Anwender ergibt sich die Definition aus dem § 314 
Abs. 1 Nr. 13 HGB zugrundeliegenden Verständnis, so dass der Be-
griff der „nahe stehenden Unternehmen und Personen“ gemäß den 
zum jeweiligen Abschlussstichtag in europäisches Recht übernomme-
nen Vorschriften des IAS 24 Angaben über Beziehungen zu nahe ste-
henden Unternehmen und Personen zu verstehen ist.

 
 


